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ganzen Jahrhunderte keinen Frieden brachten, dafiir zeugi
die Geschichte.

Wir zweifeln allen Ernstes, dass die katholischen «Selbst-
verstindlichkeiten» den Frieden schaffen, und wenn nichi all2
Anzeichen triigen, wird der néchste Friede ohne den Papst ge-
macht. Z.

Brown, Boveri & Co.

Auf eine sonderbare Einladung stossen wir in der neuesten
Nummer der «Schweizerischen Kirchen-Zeitung> (No 2, vom
20. Januar a. c.), die wir wortlich widergeben:

«Um einen Kontaki anzubahnen zwischen Geistlichkeit
und Arbeiterschaft lisst die Grossfirma Brown & Boveri in
Baden durch den Unterzeichneten an alle Herren Geist-
lichen der Stadt und ihrer niheren und weiteren Umgebung
eine Einladung ergehen zum Besuch ihrer Fabrikraume und
Arbeitsbetriebe und zur Entgegennahme von Ausfithrungen
iiber. die Fiirsorgetitigkeit der Firma der Arbeiterschaft
gegenilber, iiber das Zusammenspiel des Arbeiterausschus-
ses und der Arbeitgeberschaft, iiber geistige Bestrebungen
innerhalb der Arbeiter- und Amgestelltenschaft usf. Die
Fithrung soll Montag,-den 7. Februar, von 14.00 Uhr an
stattfinden. Sammlung auf dem Bahnhofplatz 13.45 Uhr.

«Da die Fabrikleitung ein Interesse daran hat, zu wis-
sen, welche und wie viel Herren an der Fiihrung teil-
nehmen, bittet Unterzeichneter, sich bei ihm zu melden
und bei dieser Gelegenheit allfillige Wiinsche anzubringen.:

Unterschrieben ist die Einladung von Stadtpfarrer Dr. L.
Haefeli. Wenn wir recht verstehen, lisst die Grossfirma Brown
& Boveri einen Kontakt anbahnen zwischen Geistlichkeit und
Arbeiterschaft. Dass die katholische Geistlichkeit iikerall sol-
chen Kontakt sucht ist weiter nicht verwunderlich, dass aber
eine Firma wie Brown Boveri diesen Kontakt sucht, das ist
nicht mehr geheuer! Hoffentlich wird der Wunsch vorgetragen,
Brown Boveri mochte nach dem Krieg keine Bestellungen mehr
ausfithren fiir Sowjetrussland, wie dies vor dem Krieg der
Fall war. Konsequenterweise wird BBC dies beschworen! Q.

Hall und Widerhall.
A propos: Index.

Das vor kurzem auf den Index gesetzte Buch von Jakob Renggli
<Thomas Tanners Tagebuch» ist beim Verlag, d.h. bei der Buch-
druckerei Schill in Luzern bereits vergriffen. «Eine Neuauflage wird
nicht erscheinen», so schreibt mein Buchhéndler.

Das ging aber rasch. Entweder wurde das Buch durch die Index-
Propaganda reissend gekauft oder aber, es wurde die anze Auflage
aufgekauft und dem Buchdrucker das Versprechen abgenommen,
tas Buch nicht wieder zu drucken — unter Androhung der Ex-
kommunikation.

Sie wiinschen zu wissen?

An R. Sp. in Z. Frage: Was ist unter cinem auf den Index
gesetzten Buch zu verstehen ?

Index heisst auf Deutsch : Anzeiger, Register, Verzeichnis, im
vorliegenden Falle also, das Anzeigen von elwas geflihrlichem, ver-
botenem. Wenn ein Buch auf den Index gesetzt wird, wie dies un-
lingst mit dem Buch von Renggli <Thomas Tanners Tagebuch» ge-
schah, so heisst das, dass das Buch von der Kirche als dem Glitubi-
gen gefithrlich bewertet wird und deshalb auf den Index der den
Katholiken verbotenen Biicher geselzl wurde. Der Titel des Index
lautet in der Kirchensprache: «lndex librorum prehibitorum». Der
Index ist nicht ungeteilt, denn man unterscheidet seit Pius XTI zwei
Arten von Indices, das totale Verbot eines Buches (prohibendi) und
ein solches fiir Biicher, die verlegt und gelesen werden diirfen un-
ler der Vorausselzung, dass gewisse, der Kirche anstossig erschei-
tende Stellen ausgemerzt werden, oder wie die lateinische Erklidrung
andeutet, wenn das Buch gereinigt wird (expurgandi).

Wenn wir vom staatlich verhiingten Index iiber Personen und
Biicher, wie er in den auloritiiren Staaten die lelzten Jahre scine
Auferstehung feierte, abschen. so hat der katholisehe index seine
ehemalige Bedeutung véllig verloren. Der Index librorum prohibi-
orum hat nur noch eine demonstrative Bedeutung. Is wird heute
sthwer halten, ausser in stockkatholischen Kantonen, noch Katholi-

1 S S
Freidenker ist, '

Wer unter Ablehnung jeglichen Wunder- und Jenseitsglaubens die
Ueberzeugung vertritt, dass alles, was ist und geschieht, aut
natiirliche Ursachen zuriickgeht, die sich, je nach
dem Stande der wissenschaftlichen Hilfsmittel, blosslegen und er-
kliren lassen;

Wer der Ueberzeugung ist, dass unsere Ideale und unsere "sm-
lichen Grundsitze keiner iibermatiirlichen Begriin-
dung und Rechtifertigung bediirfen, soudern sich ein-
deutig und folgerichtig aus der Wertung des Erdenlebens als unseres
einzigen und endgiiltigen Daseins ergeben.

T

ken zu finden, die noch viel Federlesens machen mit dieser kjrcl_l-
lichen Bevormundung und Anmassung. Das war nicht immer so. Die
Kirche verbrannte ehedem nicht nur mit Leichtigkeit die auf den
Index gesetzten Biicher, sondern dariiber hinaus auch ihre Verfasser,
Verleger, Leser und Besitzer. Zur héheren Ehre Gottes! Heute steht
die Kirche mit ihrem Index machtlos da und muss ganz auf ihre
angebliche «geistige Gewalt» abstellen, nachdem der welt]iche.Arm,
der Staat, ihr nicht mehr willfahrig die gewiinschten Henkerdienste
leistet. Die Kirche kann die Uebertreter ihrer Verbote heute nicht
mehr verurteilen und sie mit der Empfehlung, sie «milde zu strafen»
dem Staat {iberantworten, der den Delinquenten dann, mit Zustim-
mung der Kirche, den «liuternden Flammen» iibergab. Diese Zeiten
sind‘voriiber, doch triumt die Kirche immer noch davon. Wenn nicht
alle Zeichen triigen, wird sie dereinst diesen Wunschtraum noch mit
in das Grab nehmen. ’

Der Index ist alt. Bereits im 4. Jahrhundert hat die Kirche die
Lektiire det von ihr der Hiresie beschuldigten Autoren verboten.
Damals handelle es sich noch um mit mehr oder weniger Sorgfalt
geschriebene Biicher, die, nachdem sie als gefiahrlich erkannt wurden,
von der Kirche, wie auch vom Staat, verbrannt wurden. Wir sehen,
dass die modernen Diktatoren ihre wiirdigen Vorbilder batten.

Erhohte Bedeutung kam dem Index erst nach der Erfindung der
Buchdruckerkunst zu, denn diese machte den Index nicht. nur zur
reliziosen, sondern auch zur staatlichen Notwendigkeit (England).Im
Jahre 1515 erliess Leo X ein Reglement iiber die Drucklegung ‘von
Biichern. Desgleichen tat Paul IIl. im Jahre 1546. Paul II. (1555—
1559) schuf, in der Erkenntnis, dass die geforderte kirchliche Impri-
matur (Druckerlaubnis) nicht iiberall eingeholt wurde, eine Kommis-
sion, deren vornehme Aufgabe es war, gefihrliche Biicher aufzu-
stobern.

Die Institution des Index, wie sie auf uns gekommen ist, be-
steht durch ein Dekret des tridentinischen Konzils, erlassen durch
Pius IV. in seiner Bulle «Dominici gregis». Die in der neuesten Zeit
geltende Ausgabe datiert aus- dem Jahre 1900 und stammt von
Leo XIII. Frither (1571—1917) bestand eine eigene Index Kongre-
gation, die Congregatio Indicis, deren Geschifte dann im letzten
Weltkrieg durch das «Heilige Offizium» iibernommen wurden.

Die Regeln erfuhren im Laufe der Jahrhunderte verschiedene,
zum Teil grundlegende Wandlungen. Wenn auch widerwillig, so
musste sich die Kirche doch der neuen Zeit anpassen. In Erkennt-
nis der Ohnmacht wurden z.B. die ehemals heftigen Strafen durch
eine Bulle, Apostolicae Sedis, von Pius IX. auf zwei Punkte modi-
fiziert, die sich in einer Exkommunikation erschépfen. In der Ex-
kommunikation unterscheidet man wieder zwei Grade, die dem Papst
vorbehaltene Exkommunikation, sowie die nichtreservierte Exkom-
munikation, die dem zustindigen Didzesanbischof vorbehalten ist.

Das kanonische Recht hilt im Kanon 2381 fest: «Der dem Apo-
stolischen Stuhl besonders vorbehaltenen Exkommunikation verfallen
mit der Tat nach Veroffentlichung des Werkes die Verleger von
Biichern der Apostaten, Hiretiker und Schismatiker, Jie Apostasie,
Hiresie und Schisma verteidigen; ebenso diejenigen, welche die
gleichen oder andere durch apostolisches Schreiben namentlich ver-
botene Biicher verteidigen oder wissentlich, ohne die aétige Erlaub-
nis lesen oder bei sich behalten.» Das Lesen von Index-Biichern ist
nicht mehr eine Todsiinde, die den Tod nach sich zog, sondern ledig-
lich eine Siinde, wie deren viele, auf denen keine Kirchenstrafe im
alten Sinne ruht. Soweit musste die Anmassung unter dem Zwang
der Zeit doch reduziert werden.

Aus den zwolf Indexregeln sind folgende Biicher ohne nament-
liche Nennung im Vorneherein verboten: Ausgaben des Urtextes und
der alten katholischen Uebersetzungen der Bibel, die von Nicht-
katholiken gemacht wurden; Biicher, die die Hiresie und das Schisma
verteidigen oder gegen die Grundlagen der Religion gerichtet sind,
gleichviel, ob von katholischen oder nichtkatholischen Verfassern;
Biicher aller Nichtkatholiken iiber Religion, es sei denn, dass in
ihnen nichts gegen den katholischen Glauben steht; Biicher, in denen
ein katholisches Dogma bekdmpft oder verspottet wird, kirchlich
verworfene Irrlehren verteidigt werden, usw. Summarisch gespro-
chen ist alles verboten, was nicht die kirchliche Druckerlaubnis
trigt.
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Ohne Mittel keine Macht!

Denket an den Pressefonds !

Einzahlungen erbeten an die Geschiftsstelle der
Freigeistigen Vereinigung der Schweiz, Ziirich, Post-
check-Konto VIII 26 074. :

Biicher, die auf dem Index stehen, diirfen nur mit einer be-
sonderen Erlaubnis des zustindigen Bischofs gelesen werden. LEs
wiire interessant zu wissen, wieviele Index-Dispense in einem Jahr
verlangt .werden!

,Wer sich weiter iiber den Index librorum prohibitorum infor-
mieren will, den verweise ich auf nachstehend genannie Literatur:
REUSCH, F. H.: Der Index der verbotenen Biicher (2 Biinde).

Bonn, 1883—85.
HILGERS, S. J.: Ter Index der verbotenen Biicher. Freiburg, 1904.
HOLLWECK: Das kirchliche Biicherverbot. Mainz, 1897.
SLEUMER, A.: Index Romanus. Osnabriick, 1928. s. B.

W Anmeldescheine und Kirchenaustritts-Formulare
Ikonnen bei der Geschiiftsstelle bezogen werden.

Literatur.

Urania-Biindchen,
Nachstehende Bindchen sind noch vorritig:

Kanitz, Otto: Das proletarische Kind 8 Stiick
Lowitsch, A.: Energie und Planwirtschaft 4 Stiick
Reichwein: Blitzlicht iiber Amerika 12 Stiick

Schaxel, Julius: Vergesellschaitung in der Natur 3 Stiick
Schmidt, H.: Mensch und Affe 73 Stiick
Alle iibrigen Urania-Biindchen sind vollig vergriffen.
Preis pro Bindchen 50 Rappen.
Billige populir-wissenschaftliche Literatur!
E. Brauchlin: «Gdattlich - Kirehliches»> und <«Gott sprach zu sich
selber». Zwei volkstiimliche Aufkldrungsschriften (je 80 Rp.).
E. Akert: «Moses oder Darwin», Erinnerungen an eine grosse Zeit.
Eine kurze und sehr gute Einfithrung in die Geschichte des
freien Denkens, mit besonderer Beriicksichtigung des Aul-
stiegs der Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert. (Fr. 1.50.)
— Gottfried Kellers Weltanschauung, mit 4 Bildern des Dichters.
. 2. Auflage, geb. Fr. 3.50.
Skrbensky, Leo Heinrich, Dr.: Die Kirche segnet denm Eidbruch.
80 Rp.
— Franz Brentano als Religionsphilosoph. Fr. 1.50.
Emil Blum: <Lebt Gott noch?» Dieses 550 Seiten starke Werk kon-
nen wir (broschiert) zu dem #Husserst billigen Preise von
Fr. 3.— abgeben. — Es sollte in keiner Freidenker-Bibliothek
fehlen!

Geliefert wird mit Verrechnung der Porto-Spesen gegen Nach-
nahme oder Vorauszahlung auf Postcheckkonto VIII 26074. Bestel-
lungen an: Literaturstelle der F.V.S. Postfach 2141, Ziirich-Haupt-
bahnhof. Der Hauptvorstand.

Adressen.

Freigeistige Vereinigung der Schweiz.
Hauptvorstand, Prisident: Walter Schiess, Transitfach 541, Bern.
Geschiiftsstelle: Postfach 2141, Ziirich-Hauptbahnhof.

Literaturstelle: Postfach 2141, Ziirich-Hauptbahnhof.

Redaktion des Freidenkers: Transitfach 541, Bern.

Ortsgruppen in der ganzen deutschen Schweiz. Die Adressen ver-
mittelt die Geschiftsstelle.

Postcheckkonto der Geschiiftsstelle VIII 26074

Budher?

Die Literaturstelle der Freigeistigen Vereinigung der
Schweiz, Postfach 2141, Ziirich-Hauptbahnhof, besorgt
jedes Buch.

Dieser Hismmmer
liegt ein Linzahlungsschein bei zur Erneuerung
des Abonnements fir Mitglieder und Abonnen-
ten. Wir bitlten Sie, sich dieses Einzahlungsschei-
nes zu bedienen und uns durch prompte Ueber-
weisung Arbeil zu erspdren. Sich selbst ersparen
Sie dadurch Nachnahmespesen, denn Abonne-
mentsbetrige, die bis zum 15. Februar dieses
Jahres nicht eingehen, werden durch die Post
erhoben.
Ziirich, den 1. Februar 1944.

Die Geschiifisstelle.
I AR R
Freiwillige Beitrige.

Pressefonds:
Ungenannt, Basel Fr. 2.50
Josef Beck, Winterthur | » 10.—
Friedrich Greuter, Derendingen » 25—
Aus einem Trauerhaus durch E.Br. » 15.—

Fiir die Bewegung:
Josef Beck, Winterthur Fr. 10.—

Wir danken den vorgenannten Spendern recht herzlich und hegen
die Hoffnung, dass wir die Rubrik «Freiwillige Beitrige» in jeder
weiteren Nummer fithren diirfen. Das hédngt natiirlich von den Le-
sern und ihrer Gebefreudigkeit ab. Falls Sie den Einzahlungsschein,
der dieser Nummer beiliegt, nicht fiir die Bezahlung des Abonne-
ments bendtigen, weil Sie schon bezahlt haben, dann denken Sie
an die «Freiwilligen Beitrige» und verwenden Sie das Formular auf
diese Weise zweckentsprechend.

Einzahlungen erbitten wir an die Geschiftsstelle der Freigeistigen
Vereinigung der Schweiz, Ziirich, Postcheck VIII 26074.

Mitteilung der Redaktion.

[ie Fortsetzung des in der letzten Nummer begonnenen Artikels
«Die Inquisitionsstrafen» musste leider auf die nidchste Nummer
verschoben werden.

Ortsgruppen.

BERN. Samstag, den 12. Februar, 20 Uhr, im Restaurant Kirchen-
feld, I. Stock: Vortrag iiber «Das astronomische Weltbild im
Wandel der Zeit.» Der Vortragende ist Astronom und Physiker
vom Fach und verbiirgt fiir einen lehrreichen Abend. Wir bitten
die Mitglieder, sich den Abend fiir diesen Vortrag zu reservieren.
Eingefiihrte Giste sind willkommen. Nidheres wird den Mitglie-
dern noch auf dem Zirkularweg bekanntgegeben.

Der Vorstand.

BIEL. Mitgliederversammlung, Samstag, den 5. Februar, 20 Uhr, in
unserem Lokal, Volkshaus. Berichterstattung iiber die Prisiden-
tenkonferenz vom 29. Januar, und iiber die Delegiertenversamm-
lung vom 30. Januar in Luzern.

Vollzihliges Erscheinen der Mitglieder erwartet  Der Vorstand.

ZURICH. Samstag, 12. Februar 1944, 20.15 Uhr im «Franziskaner»:
Vortrag von Herrn Jenny, Basel, iiber «Ein Beitrag zum Pro-
blem der sexuellen Aufklirungs.

— Samstag, 26. Februar, 20.15 Uhr, im «Franziskaner»: Mitglie-
derversammlung. Bericht iiber die Delegiertenversammlung in
Luzern.

{0 Der heutigen Nummer liegt ein Einzahlungsschein bei zur
gefl. Bedienung fiir die Ueberweisung des Abonnementsbe-
trages. Aus technischen Griinden muss der Einzahlungsschein
der ganzen Auflage beigelegt werden.

T R
Redalktionsschluss jeweilen am 16. des Monals.

Verantwortl. Schriftleit.: Die Red.-Kommiss. d. Freigeist. Ver-
einigung d. Schweiz. — Einsendungen fiir den Textteil an W. Schiess,
Bern, Transitfach 541. — Verlag u. Spedition: Freigeist. Vereinigung

der Schweiz, Postfach 2141 Ziirich-Hauptbahnhof. — Druck:
Mettler & Salz A.-G, Bern, Tscharnerstr. 14a.



	Sie wünschen zu wissen

